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zur Gesetz-Sammlung für die

UmgiichrnpreußischenStaaten.

Bundes-Gesetzblatt
Norddeutschen Bundes.

XII 9-.

88«) Postvertrag zwischen dem Norddeutschen Bunde und Luxemburg Vom
13. November 1867.

YYSeineMajestätder, König von Preußen,im Namen des NorddeutschenBun-
;des, und Sei

.

ne Majestätder Königder Niederlande, Großherog von Luxemburgf-VV.Udem Wunschegeleitet, die gegenseitigenpostalischenBeziehungenIm Hinblick
J-; . «etretenenveränderten Verhältnisseneu zu regeln und zugleichumfas-
JZUdeErlei terungen für- den Postverkehr herbeizuführen,haben den Abschluß
izktrljllesQtzostvertragesbeschlossen,und für diesenZweckzu Jhren Bevollmächtigten

ann :

r

Ds-—-7sJ ». L I

Seine Majestät der König von Preußen:

AllerhöchstihrenGeneral-Postdirektor Richard v. Philipsborn,
AllerhöchstihrenGeheimenOber-Postrath Heinrich Stephan

und

AllerhöchstihrenGeheimenPostrath Adolf Heldbergz
Seine Majestät der König der Niederlande, Großherzogvon

Luxemburg:
AllerhöchstihrenGeschäftsträer am KöniglichPreußischenHofe,

Dr. Jean Pierre Fögm
auf-Grund ihrer Vollmachtensichüber die nachstehendenArtikel geeinigt

l. GrundsätzlicheBestimmungen
Artikel 1.

Die Festsetzungendes gegenwärtigenVertrages erstreckensich:
· lAuwmdsap

aJ) an die inefpvstsendungen,(welchedem Verkehr der Gebiete der Hohensssgeses
Ver

VertragschlleßendenTheile unter einander angehören:Wechselverkehrz
under-Gesetzen1868.

» h) auf

-

.

HTHJJAusgegebenzu Berlin den 25. April 1868»
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b) auf die Briefpostfendungen.,welche im Verkehr der vertragschließenden
Gebiete mit fremden Staaten, oder fremder Staaten unter sich vorkom-

men, insofern bei diesemVerkehr das Gebiet des NorddeutschenBundes

und das Gebiet des GroßherzogthumsLuxemburg berührt werden:

Durchgangsverkehr.
Der Postverkehrdes GroßherzogthumsLuxemburgmit dem Königreich

Bayern, dem KönigreichWürttemberg »unddem GroßherzogthumBaden,

sowieshmit
dem Kaiserthum Oesterreich wird als zum Wechselverkehrgehörig

an ee en.g
Die Bestimmungen über den inneren Briefpostverkehrbleiben den einzel-

nen Vertragstheilnehinernüberlassen

Artikel 2.

Austauschdex Zwischenden Postverwaltungen der HohenvertragschließendenTheile soll
Postsachen« ein geregelterAustaiifch der im Wechselverkehrwle Im Durchgangsverkehrvor-

kommenden Briefpostsendungenstattfinden. , »

Die Verwaltungenmachen sichgegenseitigverbindlich,für möglichstschleu-
nige Beförderungder ihnen zugeführtenBriefpostsendungenSorge zu tragen.

Die Hohen vertragschließendenTheile werden daran bedacht sein, daß
den Postverwaltungen die ungehinderteBenutzung der Eisenbahnen,Dampfschiffe
und ähnlicherTransportmittel überall für die Beförderungder Postsendungen
thunlichst gesichertwerde.

» «

ZwischenwelchenPostanftalten und Eisenbahii-Postbiireausdirekte Brief-
kartenschlüsseBehufs des geregeltenAiistausches der Sendungenzu unterhalten
sind, bleibt der nach Maaßgabedes veräiiderlichenBedurfiiisses zu treffenden
jedesmaligenVerständigungder betreffendenPostverwaltungenVorbehalten.

Artikel 3.

Transtkreche Jede Verwaltung ist berechtigt,die SendungenfdesWechselverkehrsiiber

das Gebiet der andern Verwaltung in geschIDflmUIVUefpacketeUOder Briefbew
teln, bei geriinerem Umfange des Verkehrs auch stUckWeise-zU Verfendens Das-

selbeRecht wir für die Sendungen des Durchgangsvekkehrsgegenseitiginsoweit
eingeräumt,als dieselben, nachdem sie vom Auslandeein«egangen,-Oder bevor

sie an dasselbeauszuliefern sind, noch über zwischenliegeiies Gebiet eines der

VertrastheilnehmerBeförderung zu erhalten haben .

,

den Transit über ein Grenzgebiet sind die Bestimmungendes

Artikels36. maaßgebend
Artikel 4.

Aufhebung .

Die Verwaltung des Gebiets, über welches die im vorhergehenden
der Transitge-Artikel«3.erwähnte Beförderung der Sendungenin geschlossenenPosten oder
höhrem stiickweisestattfindet,hat eine Gebuhrnicht zu beziehen, vielmehr stellen die

Vertragstheilnehmerdie Routen ihrer Postgebieteeinander für den gedachten
Transit unentgeltlichzur Verfügung Ein Gleiches gilt für den Transit von

Brief-
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Briefpostsendungen,welchedem inneren Verkehr eines der Gebiete der Hohen
VertragschließendenTheile angehören.

» , Solltenjedoch»imeinzelnenFalle einer Postverwaltungauf ihrem Gebiete
lediglichaus der Beforderun der Briefpostsendungender anderen Verwaltung
besondereKostenerwachsen,sowerden dieselben, auf Verlangen und Nachweis,
von derjenigenVerwaltungerstattet werden, welchedie Beförderungin Anspruch
genommen hat. Dieses Verlangenmuß, sofern es sich für 1enen Zweck Um

dauerndebesondere Einrichtungenhandelt, thunlichst vor Ausführungderselben
an die betreffendeVerwaltun mitgetheilt werden. Unter demselbenVorbehalt
der Erstattungder Kosten wird dem etwaigen Ersuchen einer Verwaltung um
Einrichtungeines Postknrses zur Beförderung ihrer Briefpostsendungenim

Gebiet der anderen Verwaltung entsprochenwerden.

Artikel 5.

Bei den Verabredungen, welchehinsichtlichder Beförderungder,Post- Uebekfühmug
transporteauf den gegenseitigeiiGrenzstreckenzu treffen sind, soll, soweit nichtderPosttranss

nach Maaßgabebestehenderbesonderer Einrichtungen und lokaler Verhältnisseexuf
den

andere Festsetzungenangemessenerscheinen,im Allgemeinen von dem Grundsatz
3 «

ausgegangenwerden, daß eine jede Verwaltung für die Beförderungder Post-
sendungenaus ihrem Gebiet bis zur gegenüberliegeiidenGrenzpoststationdes

benachbartenGebiets zu sorgen hat. -x

Hinsichtlichder Ueberführung der Eisenbahn-Posttransporteauf den
Grenzensind die Bestimmungen der besonderen Staatsverträge beziehungsweise
Spezialvereinbarungenmaaßgebend.

Artikel 6.

Die Entfernungen im Verkehr zwischenden einzelnen»Postgebietenwerden Entfernungs-

gusischlietßlichnach geographischenMeilen zu 15 auf Einen AequatorsgradMai-s
,

e imm.
-

Artikel 7. U

Für die Gewichtsbestimmungenbeim Postverkehrf,kstbis auf Weite-Des Gewicht.
als Gewichtseinheitdas Zollpfund mit der Eintheilung in 30 Loth und der

Unterabtheilungdes Lothes in Zehntelmaaßgebend. ·

Artikel 8.

»

Die
Zutaxirunkz,Vergütungund Abrechnungerfolgt in der Thaler-Menzwiihwng.

wahrung mit Eintheiung des Thalers in 30 Silbergroschenund des Silber-
gwschensM 12 Pfennige -

DIE Zahlungder Beträge aus den vierteljährlichenAbrechnungenzwischen
den POstVerWaltungengeschiehtin der LandesmünzederjenigenPostverwaltung,
Welcheeer Herauszahlungzu empfangenhat.

A t17- V «
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Artikel 9.

Aeußm Ve- Jn Bezugauf die äußereBeschaffenheitund BehandlungderPostfendungenschaffenheitund bei der Auf- und Abgabe und bei der Weiterspeditiongelten die zwischen en

dVEHOUUUUSPostverwaltungenzu verabredenden besonderenReglements und nstruktionen,
« Postsew beziehungsweisedie Festsetzungender Verträgemit auswärti en S aaten.

MW
Soweit in diesen Reglements, Jnstruktionen und erträgenbesondere

Bestimmungennicht getroffensind, finden die für den inneren Verkehrbestehenden
Vorschriftender einzelnenPostverwaltungenAnwendung

·

Artikel 10.

s d
Briefposts Als zur Briefpostgehörigwerden angesehen:

en UU en«g

Briefe ohne deklarirten Werth,
Drucksachen,und zbis zum Gewichtvon 15 Loth,
Waarenproben,

ferner Postanweisungen,und

Zeitungen.
Bei Brieer (desgleichenAkten und ähnlichenSchriftensendunen) aus dem

GroßherzogthumLuxemburg soll jedoch, wenn dieselbenportopflith ind, ein

Maximalgewichtvon Einem Pfund, wenn dieselbenportofrei smd, ein aximal-
gewichtvon vier Pfunden zulässigsein.

» »

Portofreie Briefe DesgleichenAkten und ähnlicheSchriftensendungengnach dem GroßherzogthumLuxemburgsollen bis zum Gewicht von Einem Pfun
zugelassenwerden.

Il. Briefpost.

Artikel 11.

Veiefpokto. Das Briefportobeträgtim Wechselverkehrauf alle Entfernungen:

a) fiir den gewöhnlichenfrankirten Brief bis zum Gewicht von Einem
Zollloth einschließlich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 Silbergroschen,
bei größeremGewicht. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2 -

b) für den gewöhnlichenunfrankirten Brief bis zum Gewicht«von Einem
.

Eolllotheinschließlich............................ .. 2 Silbergroschen,
ei größeremGewicht...................... 3 -

Artikel 12.

Frkimakkm ,

Die Pvstanstalienhaben, nach näherer Anordnung der Verwaltun en,
und Franc-» FreimarkenzdurFrankirungder Poftsendungen fiir das Publikum bereit zu Fal-
Cvuvsttsi ten und u emfelbenBetrage abzulassen, welcherdurch den Frankostempelbe-

-

zeichneti .

Es
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Es bleibt der Entschließungder Postverwaltungenüberlassen,den Post-
anstakten auch den Verkan von Franko-Couverts aufzutragen, und, außerdem
durch den Frankvstempelbe eichnetenWerthbetrage, eine den Herstellungskostender Couverts entsprechendeEntschädigungeinzuheben.

Artikel 13.

»DieMit Freimarken oder Franko-Couverts unzureichendfrankirtenBriefe unzukeichmpe
Unterliegender Taxe für unfrankirte Briefe, jedochunter Anrechnungdes WerthsFraueiruue
der Verwendeken Freimarkenoder Franko-Couverts.

Die Verweigerungder Nachzahlun des Portos gilt für eine Verweige-
rung der Annahmeder Sendung.

« g

Artikel 14.

. AndereFreimarken oder Franko-Couverts als diejenigendes Postgebiets, Fraun-eng
m»Welchemdie Auflieferungder zu frankirenden Sendung stattfindet, sind unwegsamen-:-

gtlltlgSendungen,welche mit Marken oder Couverts eines anderen Postge-VCTJVIII-Eis-erIets Versehenzur Auslieferunggelangen, werden als unfrankirt behandelt, und
and-m VIIdie Marken oder Couvertstempelals ungültigbezeichnet wakkkmz

, Sind»aber dergleichenSendungen des Wechselverkehrsnach demjenigenGebiete bestimmt,welchem die Marken oder Couverts angehören,so zieht die
empfangendePostanstalt Von dem Adressaten nur das nach Abzug des Werths

er Markenoder des Couvertstempels verbleibende Porto ein, oder vergütetauf

gäpckgklgeWeise dem Adrefsaten den Betrag der unrichtig verwendeten Werth-
en.

Artikel 15.

fFürDrucksachenwird im Falle der Vorausbezahlung,und wenn sie, ihrer com-suchen
Veschaenheit nach, den reglementarifchenBestimmungenentsprechen,ohneUnter-
schiedder Entfernung,der Einheitssatzvon zSilbergroschenfür je 23 Loth oder
einen Bruchtheildavon erhoben.

d
Für Druckfachen,welcheunfrankirt oder unzureicheudfrankirt zUV Abku-

ng gelangenoder den reglementarischenBestimmungennicht entsprechen,sonsta er öUr Versendungmit der Briefpost sicheignen, wird das Briefportowie fürUnfkcmkirteBrie e erl oben "edo unter Anre nun des Wert s der Verwende-
eU Freimarkenf) « l ch ch g h

Rücksichtlichder Auslegun der re lementariscbenVorschriftenüber Druck-
sachknIsts ilIsoweites sichni« t HmunzwgeifelhafteVersehenhandelt, jederzeitdie
Ansichtder Postanstaltdes s ufgabeortsmaaßgebend. -

Artikel 16.
Die Pestifnmungendes vorher ehenden Artikels 15. finden auch Anwen- Waarmpwbm

dUUgCUfdIe mlt der Post zu versengendenWaarenproben (Waarenmuster). Was-tm-

WEWEUWaarenprobenmit Drucksachenzusammengepackt,so kommt

efbeåig
mustert

— a
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falls die im Artikel 15. festgesetzteTaxe nachMaaßgabedes Gesammtgewichtsder

Sendung zur Anwendung.
Artikel 17.

Es ist gestattet,Briefe, Drucksachenund Waarenproben unter Rekom-
mandation abzusenden

Jn solchem Falle ist, außer dem«Porto, eine Rekonimandationsgebühr
von 2 Silbergroschenzu entrichten. Dieselbe wird jederzeit zugleichmit dein

Porto eingehoben. ,

Dem Absendereiner rekommandirten Sendun«wird auf Verlangen eine

Empfangsbescheinigungdes Adressaten (Rück»schein,etoUr-Recepisse)durch die

Postanstalt beschafftHierfür wird eine weitere Gebühr von 2 Silbergroschen
erhoben, welcheder Absenderbei der Einlieferung zu entrichtenhat.

Artikel 18.

Für eine abhanden gekommenerekommandirte Sendung wird, mit Aus-
füt rekommawnahmeeines durch die eigeneFahrlässigkeitdes Absenders, durch Krieg, durch

gen.

We Sendun«unabwendbareFolgen von Naturereignissenoder durch die natürlicheBeschaffen-
heit der Sendung herbeigeführtenVerlustes, dem Absender eine Entschädigung
von 14 Thalern geleistet.
Für die Befchädigungeiner rekommandirten Sendung,sowiefür den durch

verzögerteBeförderungoder Bestellung einer rekoinmandirteiiSendung entstan-
denen Schaden wird Seitens der Post kein Ersatz geleistet

Den rekommandirten Sendungen werden in Betreffder Ersatzleistungdie

zur Beförderung durch Estafette eingeliefertenSendungen gleichgestellt
Dem Absenderegenüberliegt die Ersatzp icht derjenigenPostverwaltung

ob, welcher die Postansstaltder Aufgabe angehör.
Der Anspruch auf Entschädigung

an die Post erlischtmit Ablauf von

sechsMonaten, vom Tage der Ein ieferung der Sendung an gerechnet Die

Verjährungwird durch Anbringung der Reklamation bei der·enigenPostverwal-
tung unterbrochen, welcher die Postanstalt der Aufgabeangehort. Ergehthierauf
eine abschlä’geBescheiduigzgso beginnt vom Empfangederselbeneine neue Ver-

jährungsfrifivon sechs onaten, welche durch eine Reklamation gegen jenen
« Bescheidnicht unterbrochen wird.

Der Ersatzanspruchkann auch von dem Adressatenin denjenigenFällen
erhoben werden, in welchen der Absender nicht zu ermitteln Ist, oder die Ver-

folgungseines Anspruchs dem Adressaten zuweist. , ,

Wenn eine Postverwaltung für eine erweislichnicht In Ihrem Bezirkver-

lorengegangene
rekommandirte Sendungdem AbsenderErsatzgeleistethat, so ist

sie von erjenigenVerwaltung unverzögertzu entschädigen,Welchedie Sendung
von ihr übernommenhat.

,Fur den Verlust einer in einem Transik-Brieanckekebefindlichen
mandirten Sendung hat die transitgebendeVerwaltun nur in dem Falle zu
haften, wenn das ganze Briefpacket während der Beför erung in dem Transit-
gebieteabhanden gekommenist, oder wenn nachgewiesenwird, daß die rekom-

man-
,

rekom-
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mandirte Sendung während der Beförderungim Transitgebietein Verlust
gerathen ist.

,
Für Verluste rekommandirter Sendungen, welcheauf demTransport durch

eine auswärtige Beförderungsanstalteintreten, findet, insoweitnicht in Folge
besonderer Verträge eine Verbindlichkeitzur Ersatzleistun besteht,ein Ersatz-
anspruch,den Postverwaltungender Hohen vertragschließenen« Theile gegenüber,
mchtstatt Jst Iedochin diesem Falle die Einlieferung innerhalb eines Post-
gebletsder Hohen vertragfchließendenTheile erfolgt, und will der Absenderseine
Ansprüchegegen die auswärtigeTransportanstalt geltendmachem so hatdie
Postverllkalklkng,von welcherdie Sendung unmittelbar dem Auslande zugeführt
Mde Ist- thBeistand zu leisten.

Ein Ersatz-ansprachfiir nicht rekommandirte Sendungen findet gegenüber
den Postverwaltungeunicht statt.

«

Artikel 19.

» Jm WechselverkehrderPostgebiete der Hohen vertragschließendenTheile Ppstakkwee

kVNJIendurch die Briefpost Zahlungenbis zum Betrage von 50 Thalern ein-stem—
schließlichim Wege des Postanweisungsverfahrensvermittelt werden.

Die Gebiihrbeträgtfür Zahlungen
bis zumBetrage von 25 Thalern: 2 Silbergroschen,
im Betrage über 25 Thaler bis 50 Thaler: 4 Silbergroscheu.

Der an dem Postanweisungs-Formular befindlicheCoupon kann vom

Absendermit schriftlichenMittheilungen jeder Art versehen werden, ohne daß
eine weitere Erhebung stattfindet.

Die Gebiihr ist bei der Aufgabe-Postanstaltzu entrichten.
Auf Postanweisungen eingezahlteBeträge können aus«Verlangen des

Absendersdurch die Postanstalt am Aufgabeorteauf telegraphischemWege der
Postanstaltam Bestimmungsortezur Auszahlung überwiesenwerden.

Jn diesem Falle hat der Absender, neben der Postanwsisungsgebührund
neben der Gebiihr fiir das Telegramm,die Expreß-Bestellgebuhrfür VefDVgUUg

er Depescheim Auf abeorte vom Postbiireau bis zUV Telegraphenstations
Penn letzteresichnicht im Poftgebäudemit befindet,nach dem am AUf abeorte
UbllchknSatze zu Gunsten der Aufgabe-PostanstaltzU entrichten SDFOVUdie
Anwejfungnicht poste restante adressirt ist, sind für dle Abtragung des Post-
anWelsUNgs-Telegrammsan den Adressaten,welcheVVU der AUszahIUUgs-P0st-
anstalt durcheinen Expressenerfolgt, die fiir die expresseBestellung von Brief-
PVstseUdUJIgenfestgesetztenGebühren(Artikel20.) einzuziehen

Fur die auf PostanweisungeneingezahltenBeträgewird von den Post-
VekFValkangeUGarantiegeleistetund zwar nach denselbenGrundsätzen,welchefiir
gleichartigeFallein dem Wegselverkehrzwischendem NorddeutschenPostgebiet,
dem KomgkelchBayern, dem önigreichWürttembergund dem Großherzogthnm
Baden maaßgebendsind, .

A tr .
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Artikel 20.

Briefpostsendungen,auf deren Adresse der Absender das schriftlicheVer-

langen ausgedrückthat, daß sie durch einen Expressenzu bestellensind, müssen
.

nach der Ankunft dem Adressatendurch einen

besonderenBoten zugestelltwerden. -

Eine Rekommandation der Expreßsendungenist nicht erforderlich.
Für Expreß-Briefpostsendungennach dem Orts-Bestellbezirke der Be-

stimmungs-Postanstalt ist die Expreß-Bestellgebührmit dem Satze von

2k Silbergroschenzu erheben.
Die Entrichtung dieserGebühr kann vom Absender erfolgen, oder dem

Adrefsatenüberlassenwerden.

Für Expreß-Briefpostsendungennach dem Land-Bestellbezirkegilt als

Regel, daßdie Expreß-Bestellgebührvon dem Adressatenzu entrichten ist, und

zwar mit dem Betrage, welcher dem Boten für die Ausführungder Expreß-
bestellungnach dem ortsüblichenSatze vergütetwird.

Jnsofern der ExpreßboteGeldbeträqezu Postanweisungenmit zu über-
brin en hat, soll die Expreßgebührdas Doppeltedes Satzes für die Expreß-
beste ung gewöhnlicherBriefpostsendungenbetragen.

b
Die Expreßgebührwird stets von der Postanstaltdes Beftimmungsortes

ezogen.

Artikel 21.

Für Briefpost egenstcinde,welche dem Adressatenan einen anderen als
den auf der AdreäeursprünglichbezeichnetenBestimmungsortnachgesendet

weCZitIeFctstollemfindet aus Anlaß dieser Nachsendungein weiterer Portoansatz
m a .

Wenn die Nachsendungnach dem Gebiete des Auf abeorts erfolgt, so
wird bei unfrankirten Brieer von der Postanstalt, wel e die Nachsendung

. bewirkt, das Porto in demselbenBetrage und in derselbenMünzwcihrungan-

des Aufgabegebietsangesetztgerechnet, wie dasselbevon der PostverwaltunHortobetragnachMaaßgabedeswordenwar, wogegen diesePostverwaltung den

fur ihre WährungbestimmtenSatzes erhebt. »

Nachzusendenderekommandirte Briefpostgegenständewerden auch bei der

Nachsendungals rekommandirt behandelt. Eine nochmaligeErhebungder Re-

kommandationsgebührfindet dabei nicht statt.
»WennPostanweisungendes inneren Verkehrs aus Anlaß von Nachsen-

dUUgIn den Wechselverkehrübergehen,so unterlie«en dieselbeneiner Nachtaxe in

dem»Betrage, welcheran der für den WechselverkegrfestgesetztenPostanweisungs-
gebUhrnach Asz der für den inneren Verkehr bereits erhobenen Gebühr
noch fehlt. Der etrag wird gleich dem Briefporto durchZutaxirung ein-

gezogen.
Art.
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Artikel 22.

,

Für die Rücksendungunbestellbarer Vriefpostgegenständewird ein beson- rlnbestetlbare
deres Portv NichtAnsesetztWaren dieselbenunfrankirt, so wird von der Post- Vngspostgeswanstatt-Welchedie Rucksendungbewirkt, das für den Hinweg an esetztgewesenestän

e«

Porto M detyselbrnBetrageund in derselbenWährung zurü gerechnet, wie
dasselbeUrsPrUUgIIchnngerechnet war, wogegen die Postverwaltung des Aufgabe-

ebiets den Portobetragnach Maaßgabedes für ihre Währung bestimmten
atzes erhebt.

Der Betrag unbestellbarer Postanweisungen wird dem Absender, sobald
ermitteln ist, zurückgezahltEine Rückerstattungder Gebühr findet

Artikel 23.

» Jede»Postverwaltunghat das Porto und die RekommandationsgebührBerti-bezug
flir alle Briefe, Drucksachenund Waarenproben zu beziehen, welche bei ihren
Postanstalteneingeliefertwerden.

Die ,Gebührfür Postanweisungenwird wischender Postverwaltung des

AUfggbegebietsund der Postverwaltung des estimmungslandeshalbscheidlich

JthetltBei nachzusendendenPostanweisungen,welcheur prünglichdem inneren
erkrhr angehörten,ist die ursprünglicherhobene Gebuhr mit zur Theilung

heranzuziehen
Es bleibt der

Verständigung
unter den Postverwaltungender Hohen Ver-

tragschließendenTheile vorbehaten, den Modus des Portobezuges nach Maaß-
abe der sich ergebendenErfahrungen in der Weise zu re eln, daß eine jede

F erwaltung diejenigenPorto- oder Frankobeträgezu beziesenhat, welche bei
Ihren Postanftalteneingehobenwerden.

Artikel 24.
»

G b»
Für Laufschreiben,die von Privatpersonen veranlaßtwerden, ist eine Laufschk2i5m.

deeuhr VPU Silbergroschenzu erheben, welche»diePpstverwaltungRbezieht,
tiokrUdGebietdie AUfgabe-vatanstalt angehört Ergiebtsich-«daß die ekla1na-

Geisühlrmskasrrschwdender Post herbeigeführtist, so findet die Rückzahlungder

Artikel 25.

»

Außer den in vorstehendenArtikeln vereinbarten Ta en und Gebühren Ausschließung
durer Vode fur»die Bestellung der Briefe, Drucksachen,WaarenprobenundVVIINEW
PVstalIWFTlUUgeUtm Ortsbestellbezirkder Postanstalt, noch für die ErtheilunggebuhrmVon ZEMWEVUUsscheinenund die Verabfolgungvon Postanweisungs-FormularenGebuhrenerho en werden«

Degen-Gesetzen 1868. 18 Art-.
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Artikel 26.

Bestimmun- Die Korrespondenz sämmtlicherMitglieder der Regentenfamilienin den
sen überEdleGebieten der Hohen vertragschließendenTheile wird ohne Beschränkungauf ein
Portostech«« bestimmtesGewicht portofrei befördert. »

Ferner werden gegenseitigportofrei befördert: die Korrespondenzenin
reinen Staatsdienst-Angeegenheiten von Staats- und anderen öffentlichenBe-

hörden des einen Pojtgebiets mit solchenBehörden des anderen, wenn sie in

der Weise beschaffensind, wie es in dem Aufgabegebietfür die Berechtigungzur

Portofreiheit vorgeschriebenist« Den Staats- und anderen öffentlichenBehör-
den find in dieser Hinsicht jene alleinstehendenBeamten, welche eine Behörde
repräsentiren,gleichgestelltWe en des Maximalgewichtsder portofreien Gegen-
stände sind die Bestimmungen es Artikels 1().maaßgebend.

Die Korrespondenzder Gesandten an ihre Regierun en ist portopflichtig
Der gesammteamtliche Schriftwechselin den gemein chaftlichenZollange-

legenheitenzwischenden Behördenund Beamten der Vereinsstaaten im anzen
Umfange des

«
ollvereins wird portofrei befördert;zur BegründungdiesersTorw-

freiheit muß die Korrespondenzder gedachtenArt mit der äußerenBezeichnung
,,Zollvereinssache«versehenwerden.

Die bei der Absendung Seitens der Postverwaltungdes Aufgabegebiets
als portofreie Korrespondenz bezeichnetenund als solchebehandelten Sendungen
werden am Bestimmungsorteohne Portoansatz ausgeliefert.

Artikel 27.

Zeitungsdebit. Die Postanstalten der Hohen vertragschließendenTheile besorgen die An-

nahme der Abonnements und die Ausführung der Bestellungenaus Zeitungen
und Zeitschriften,-sowie deren Bersendung und Abgabe an die Abonnenten

Eine nnentgeltlicheVertheilung von Probenummern findet nicht statt.

Artikel 28.

Betrag der Die Gebühr für den Debit der Zeitungenund Zeitschriftenbeträgt25 Pro-
Zsttunsspwvis ent des Preises, zu welchemdie versendendePostanstaltdie Zeitung von dem
spu» erleger empfän t (Netto-Einkaufspreis). »BeiZeitungen,welche seltener als

monatlich vier Nialerscheinen,wird die Zeitungsprovisionauf 12z Prozent des

Netto-Einkaufspreisesermäßit. » ,

«
Jn allen Fällen ist je och mindestensder Betra von 4 Silbergroschen

jahrlichfür jede abonnirte Zeitung oder Zeitschriftzu eil)eben.
Artikel 29.

Bezug der DIe Zeitungsprovisionwird zwischender bestellendenund der absendenden
Zeitungspwvs- Postanstglthalbscheidlichgetheilt. ·

spu« Laßt sichder Betrag nicht ganz gleichbis auf volle Viertelgroschenthei-
len, so verbleibt der größereBetrag der absendendenPostanstalt

Art.
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Artikel 30.

Bei dem Abonnement sind die VerlagsbedingungenzunächstmaaßgebendAbonnements-

.Jn der Regel kamt auf einen kürzerenZeitraum als ein Vierteljahr nichtbedspgungm
abonnirt werden.

in d JEFTMIIFIOIIJEPFFUdauf
einen längerenZeitigazunli

als bdeitisjenigemlrxvelcher,.eVeIU.-reiie tvwlt es aseie aneee’,
smd nicht zulässig

er Pos er a ung er g g g g n ist

» . Preisänderungenfür das nächsteAbonnement sollen nur dann Berück-

slchkIgUUgfMPeu,wenn solcheSeitens des Verle ers mindestens vier Wochen
vor ein Beginn des Abonnements der Verlags- ostanstalt angezeigtwerden.

Artikel 31.

, »Dieim Artikel 28. festgesetztegemeinschaftlicheeitun sprovision be reistSeitungsbestells
nicht dieGebührfür Ablieferungder Zeitschriftenin dsizeWognungender bon- ZEIT-·

nentenin sich. Die Bestimmun en über das zu erhebendeBestellgeldbleiben den
einzelnen Verwaltungenüberlassen

Artikel 32.

Verlangt ein Abonnent die Nachsendungeiner Zeitung an einen anderen Nachsmduug
als den Ort, für welchen er die Bestellung gemachthat, so hat die Ueberweisungvon Zeitungen
der Zeitungan den anderweiten Bestimmungsortnach der Wahl des Abonnenten
von der Postanstalt des Bestellungs- oder von der Postanstaltdes·Verlasortes
öU’erfolgen,und haben die betreffendenPostanstaltensichhierüberdieerfor erliche
amtlicheMittheilungzu machen. Für die Ueberweisungder Zeitung entrichtet
der Besteller bis znm Schlusse der Abonnementsperiodezu Gunstenderjenigen
Postanstalt,bei welcher die Bestellung durch ihn zuerst erfolgt ist, sowie der-
187»Ugen,welchedie Zeitung bei der Nachsendun zu distribuirenhat, eine zwischen
beiden gleichmäßigzu theileiide Gebühr von 18Silbergroschen.

d
Kommen mehrmaligeUeberweisungeneiner Zeitung aus einem Gebiet in

Als andere vor, so ist die Ueberweisungsgebührbei jedersolchenUeberweisung
m. Ansatzzubringen. Jnsofern jedoch die Zeitun wieder nach dem Orte über-
wlespnwir

, wo das Abonnement ursprünglichstat gefundenhat, ist für die des-
fallslgeUeberweisungeine nochmaligeGebührnicht zu erheben.

Wenn die Nachsendungeiner bisher durch die Post noch nicht bezogenen,
sVIIDSVUVon einem Abonnenten direkt beim Verleger bestelltenZeitung verlangt
wird,so ist für die Nachsendimgdie ZeitunisprovisivnnachMaaßqabeder Be-
stMIMUUgeUder Artikel 28. und 30. vom Absenderzu entrichten. Die Theilung
erfolgtnach Artikel 29. halbscheidiich.

JU leicherWeise werden die zwischenden Zeitungsredaktionenzur Ver-

sendungge angenden Tauschexemplarebehandelt

is- III-
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lll. Verhältnissezu auswärtigenPostgebieien

Artikel 33.

Die Behandlun«derSendungen im »Verkehrmit auswärti en Postgebieten

gDurchgangsverkehrrtikel 1. b.) richtet sich nach den Postver rügen mit den
etreffendenfremden Regierungen.

Bei dem »Abschlu»fsevon Postverträgenmit fremden Regierun en wird
durch die Vertrage dahin Vorsorge getroffen werden, daß die Erlei terungen,
welchedem Postverkehrdes betreffendenAuslandesmit dem Gebiet der vertrag-
schließendenVerwaltung zu Theil werden, in gleicherWeise nnd Unter denselben
Bedin ungen auch auf den durch diese Verwaltung stückweisevermittelten Kor-
respon enzoerkehrder anderen Verwaltung mit dem betreffendenAuslande zur
Anwendung gelangen.

Artikel 34.

Soweit die Postvertrcigeoder UebereinkünfleMit auswärtigenRegierunqu
oder VerwaltungenbesondereBestimmungennicht enthalten, treten für die Be-
handlung der Sendungen die in dem gegenwärtigenVertrage bezüglichdes
Wechselverkehrsgetroffen-enFestsetzungenin Anwendung

Die vom Auslande mit der Briefpost eingehendenund ihrer Natur nach-
zur Weiterbesörderungsmit der Briefpost «eeign-etensSendungen sind, isnsfofem
die Vorschriften über die zollamtlicheBegandlungnicht entgegenstehen,ohne
Unterschieddes Gewichtsmit der Briefpost weiterzubefördern,und sowohlhin-
sichtlich der Taxirung, als auch in Vetreff des Portobezuges als Briefpost-
sendungenzu behandeln

Artikel 35.

Der Portobezug fiiir die Briefpostsendungenregelt sich nach Maaßgabe
des Artikels in der Weise, daß diejenigePostanstalt an der Gren e, wohin
die Vriefpostsendungenvom Auslande unmittelbar-gelangen,in das erhältniß
eines Aufgabeamts,und diejenige,wo sie auszthreten haben, in das Verhältniß
eines Abgabeamts tritt.

Dem entsprechendwird bei- dem Zeitqusvekkehrmit dem Auslande die
betreffendeGrenzpostanstalt als Verlags- bZIFhUNgsweiseAbgabeort angesehen
und danach die halbfcheidlicheTheilung der eitungsprovisionbewirkt.

«

Artikel ,36.

Die Großheroglich LuxemburgischeRegierungräumt der otverwaltun
·

desYorddåutsfkheisäåBukndesdas egusdGieBriefpostsendungkisimVerkehgr
mi em-Uaneüer das eiev e ro ero"«t-ums«« -l

« '

Tranfit unentgeltlichzu führen.
ßh z gh Im geschoffenen

Die
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Die Postverwaltungdes NorddeutschenBundes räumt der Großherzoglich
LUxeMbUVgischMPostverwaltUndas Recht ein, die Briefpostsendungenim Ver-
kehr mit den Niederlandenü er das Gebiet des NorddeutschenBundes im
geschlossenenTranstt unentgeltlichzu führen

IV. Schlußbestimmungen

Artikel 37.
Die Nati·«kat« s

"

ner alb drei Rati taki-m

Wochenerfolqerislionen des gegenwartigen Vertrages sollen in h undDmkierdes
, »Der,Vertragtritt mit dem 1. anuar 1868. in Wirksamkeit DerselbeVWages·Ist VVYIJahr zu«Jahr kündbar. Die ündigungkann nur zum 1. Juli JedenJschkeserfolgen,dergestalt, daß der Vertrag demnächstnoch bis ult. Juni des
MchstfolgendrnJahres irr Kraft bleibt

·

.
Der Postvereinsvrrtra vom 18. August 1860. tritt mit AblandlefesJaspresaußerWirksa eit. Zu demselbenTermine kommen die SepaquVstvertra e zwischenden Theilnehnierndes ge«enwärtigenVertragesinsoweit inWegfall,a s deren Bestimmungenmit dem Jngaltdes gegenwärtigenVertrag-es,spmkdes darauf bezüglichenReglementsund der Ansführungs-Jnstriiktionnichtvereinbar sind.

, ZU Urkund dessenhaben die Bevollmächtiten den gegenwärtigenVertrag
Unterschriebenund besiegelt.

g

So geschehenzu Berlin am drei und zwanzigstenNovember Eintausend
achthundertund siebenund sechszig

Richard v. Phiitpsborrr Hrirrrich Stephari Adolf Heidbrrg.
(L. s.) -

·

(L. s.) (L. s.)

Jean Psierre Föhr

(L. s.)-

.

Die RatiikationDsUrkiinden des vor te senden Vertra es ind -u Berlin
aus-gewechseltwosirdM

V s h g i z

Schluß-
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Schluß-Protokoll
zudem

Postvertragezwischendem NorddeutschenBunde und Luxemburg

Verhandelt Berlin, den 23. November 1867.

DieUnterzeichnetenversamineltensich heute, um den in Vollmacht ihrer Hoheii
Kominittenten vereinbarten Postvertrag nach vorangegangener gemeinschaftlicher
Durchlesimg zu unterzeichnen, bei welcher Gelegenheit noch fol ende Verab-

reduzigen
und Erklärungenin das gegenwärtigeSchlußprotoko niedergelegt

wur en:

1.Zqutikeci. a) Da die Ausübung des Postregals in den zum NorddeutschenBunde
des Vertrages nicht gehörigenGebietstheilendes GroßherzogthumsHesseiider Königlich

PreußischenStaatsregierung zusteht, so sollen für den Postverkehrmit

diesen Gebietstheilen dieselben Bestimmungen in Anwendung kommen,
nach welchender Postverkehrmit dem Norddeutschen Bunde geregeltist.

b) Da die Ausübung des Postregals in dem FürstenthumLiechtensteinder
KaiserlichKöiiigli OesterreichischenStaatsregierungzusteht, so wird

auch der Postverke r mit dem FürstenthumLiechtensteinals zum Wechsel-
verkehrgehörigangesehen.

11.3u Akti- Die im Artikel 26. erwähntePortofreiheitder Korrespondenzsämmtlicher
Isle

des Vers Mitglieder der Re entenfamilien in den Gebieten»dervertragschließendenTheile
Tages beziehtsichnur au?die Korrespondenzder Betheiligtenunter sich.

Den Mitgliedern der Regentenfamilienwerden in Beziehungauf die

Pcftrtlkfreiheit
die Mitglieder des FürstlichThurn und TaxisschenHauses gleich-

ge e t.

Rücksichtlichder Portofreiheit der FürstlichThurn und TaxisschenBer-

waltungsstellen,und der solcheVerwaltungsstellenrepräsentirendenalleinstehenden
Walka verbleibt es bei den durch die bestehendenSpezialiUebereinkommen
begrundetenVerhältnissen

-

111« Zu Arti-
»

Dte Bevollmächtigtenertheilen sichgegenseitigdie Zusicherung,daß ihre
te137. des Vers HohenVegieruiägen

mit der Ratifikation des Vertrages zugleichauch die im
trages« egenwartigenrotokoll enthaltenen Verabredungen, ohne weitere förmliche
«

atifikationderselben,als genehmigt ansehen und aufrechthaltenwerden.
« Die
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Die Ratifikation des Vertragesfür den NorddeutschenBund erfolgtdurch
dessenPräsidium.

Es wird eine solcheForm der Ratifikation gewähltwerden, wodurch der
Gegepstcmdder letzteren,ohne vollständigeEinrückungder Vertragsartikel,hin-
langlichgenau bezeichnetwird.

w d
Die Auswechselungder Ratifikations-Urkundenwird in Berlin bewirkt

er en.

Hiernächstwurde von den Herren Bevollmächtigtendie Unterzeichnungdes
Vertrages und des Schlußprotokollsin je zwei Ausfertigungenbewirkt.

Geschehenwie oben.

v.«Philipsborn. Stephan Heldberg Föhr

O

(Nr. 89.) Seine Majestät der König Von Preußenhaben Allergnädigst
geruht, am 21. April d. J. dem an AllerhöchstihremHofe beglaubiten außer-
ordkdntlichenGesandten und bevollmächtigtenMinister der Ottomams en Pforte,

nstarchi Beh, eine Privat-Audienz zu ertheilen und aus dessenHandenem

Scl)reibenSr. Majestätdes Sultans entgegen unehmen, wodurch»derselbeInder
gedachtenEigenschaftzugleichbeim NorddeutschenBunde beglaubigtworden ist.

(Nr. 90.) Seine Majestät der König von PreußenhabenAllergnädigst
geruht, AllerhöchstihrenMinisterresidenten am Kaiserltch BrasiliamschenHofe,

ExllnzPierrhzugleichals Ministerresidenten des NorddeutschenBundes zu
au 1gen.

. Derselbehat die Ehre gehabt, Seiner MajestätdeinKaiser von BrasiliensemBeglaubigungsschreibenin dieserEigenschaftam 11. Marz d. J. zu uberreichen

:.:
—.--

Redigkkt im Büreau des Bundeskanzlers.

Berlin, gedrucktin der KöniglichenGeheimen Ober-Hofbuchdruckerei
(R. v. Decker).




